
      

 

1. Nachtrag zur  

Gebührensatzung  

zur Friedhofsordnung der Stadt Hochheim am Main 

vom 01.01.2013 

 

Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 

Bekanntmachung v. 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), der §§ 1 bis 6 a und 9, 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale 

Abgaben v. 24.03.2013 (GVBl. I S. 134) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) 

und des § 41 der Friedhofsordnung der Stadt Hochheim am Main vom 01.07.2023 hat die 

Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 16.11.2023 für die Friedhöfe der Stadt Hochheim 

am Main folgenden 1. Nachtrag zur Gebührensatzung zur Friedhofsordnung der Stadt Hochheim am 

Main vom 01.01.2021 beschlossen. 

 

Artikel I 

§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung 

 

Die Urnenrasengrabstätte auf dem Neuen Friedhof mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren zur 
Erwerbsgebühr von 699,00 € wird gestrichen. 

 

Artikel II 

§ 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung 

 

Die Möglichkeit der Bestattung im Urnenrasengrab auf allen Friedhöfen mit einer Nutzungsdauer von 
25 Jahren zur Erwerbsgebühr von 1.426,00 €, Verlängerungsgebühr pro Jahr von 57,02 €, pro Monat 
von 4,75 € und pro Tag von 0,16 €, wird eingefügt.  

  



 

Artikel III 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 
Der Magistrat 
gez. Dirk Westedt 
Bürgermeister 
 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

Hochheim am Main, den 23. November 2023 

 

gez. Dirk Westedt 

Bürgermeister 

 

Veröffentlicht am: 01. Dezember 2023 


